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Zurück zum Paradies

Die Doppelgrabmäler haben uns zurück an den Anfang unserer Ausführun-
gen gebracht, die wir mit dem Schöpfungsbericht begonnen haben. Auf den 
Grab mälern liegt die Frau gewöhnlich zur Linken des Mannes, so wie es in 
der Ikono graphie der Schöpfung hun dertfach vor ge zeichnet ist (Abb. 42 auf 
S. 158). Diese zur Formel ge ron nene Ordnung der Ge schlechter steht für 
den Zustand der Mensch heit nach dem Sünden fall; vor dem Sündefall – im 
paradiesischen Natur zustand – ist Eva ge wöhn lich (noch) zu Adams Rechter 
platziert (Abb. 43 auf S. 162). Im Paradies gibt es weder oben noch unten, 
links noch rechts, Mann oder Frau, sondern allein zwei Menschen aus der-
selben Sub stanz und füreinander er schaffen, weil Gott meinte, es sei besser, 
wenn sie nicht alleine seien.

Der Schöpfungsbericht ist ein Schlüs sel text im mittelalterlichen Ehe-
verständnis, ein Schlüs sel text mit erstaunlicher Breiten wirkung, wie der 
Aus blick auf die Liturgie oder die Formelbücher für Gerichts schreiber und 
Notare gezeigt hat. Festgeschrieben wird in der Genesis – anders als im 
Korin ther brief – die originäre Eben bild lichkeit (similitudo) von Mann und 
Frau. Gleich sam erlaubte es der Schöp fungs bericht den mittelalterlichen 
Kom men tatoren, die Ehe als eine Ein rich tung zu preisen, die im Paradies 
be grün det und gött lichen Ur sprungs sei. Darin unter scheide sie sich von 
allen anderen In stitutionen, die der Mensch, nicht Gott erschaffen habe. 
Über Hand bücher und Wörter bücher für Prediger und Schriftgelehrte ent-
faltete die am Alten Testament orientierte Auff as sung der Ehe eine Wir-
kungsmacht, die bis in die Ur kundensprache hineinreichte. Das Bild ist 
überraschend konsistent. Der Be fund wäre bedeutend weniger klar ausge-
fallen, hätten wir uns allein mit Ideen befasst, ohne Kontext und Verbrei-
tung zu beachten. Die Rück bindung an den Leser erleichtert es gleich sam, 
die mannig fachen Be rührungs punkte zwischen der Vor  stellungs- und der 
Lebens  welt in ihrem Wan del sichtbar zu machen.



180 Von der Paradiesehe zur Gütergemeinschaft

Mindestens genauso wirkmächtig wie der Schöpfungsbericht war die 
Wieder ent  deckung der Aristotelischen Schriften im 13. Jahrhundert. Ihre 
Breiten wirkung entfalteten sie aber weniger durch die meist schwer fälligen, 
aus schließ lich für Ge lehrte produzierten Übersetzungs werke als viel mehr 
durch die Ver suche, die Aristotelischen Ideen einer ver änderten Lebenswelt 
anzu passen und einem breiteren Publikum verständlich zu machen. Beides 
war dem Augustin er-Eremiten Ägidius Romanus aufs Vor trefflichste ge-
lungen. Seine Ab  hand lung über die Fürstenherrschaft (De Regimine princi
pum) war von durchschlagendem Erfolg. Sie sollte in kürzester Zeit zu ei-
nem der am häufig sten ko pierten und über setzten Bücher des Mittelalters 
werden. Um so be deutender erscheinen seine Ge danken zur Ehe, die er als 
eine kon sensuale Herr schafts form unter Gleichen de finiert. Ägidius Roma-
nus’ Gleich heit ist die selbe, die Gene rationen von Schrift   gelehrten vor ihm 
im Schöp fungs bericht vorgezeichnet fanden, und es ist derselbe Konsens, 
den das Kirchen recht im 12. Jahr hundert zur conditio sine qua non für jeden 
legitimen Ehe s chluss erklärt hatte. Theologie durch dringt bei Ägidius Ro-
manus die po li ti sche Theorie und ver   leiht ihr das zeitspezifische Ge  präge. 
Dennoch ist für ihn die Ehe als kleinste politische Einheit eine radikal sä-
kulare Einrichtung. Dieses säkulari sier te Deutungs an gebot passt letzt lich 
auch besser zu einer Praxis, in der die Kirche als In stitution bis ins aus ge-
hen de 15. Jahrhundert noch eine ver gleichs weise be scheidene, unter ge ord-
nete Rolle spielte.1

Aber nicht nur die Theorie, auch die Rechts praxis der Ehe verträge wird 
von Gleichheits vor stellun gen beherrscht. Gleichheit meint in diesem Kon-
text zu meist Gleich rangig keit. Soziale Endogamie war in allen Gesellschafts-
gruppen das vor herrschende Ideal. Akribisch ge nau achteten die Vertrags-
nehmer ge wöhn lich darauf, dass Braut und Bräutigam exakt gleich viel Güter 
in die Ehe ein bringen und, was deren Nutzung anbelangt, beide exakt den-
selben Spiel regeln un ter worfen sein sollten. Als oberstes Gebot galt für Mann 
und Frau die Un ver äußer lichkeit des Ehe gutes, das darin dem spät mittel -
alter lichen Krongut ähn lich ist. Das bevor zug te In stru ment der Reichen war 
die Güter  tren nung, wäh rend man in Zunftkreisen der Rechts form der 
Güter ge mein schaft den Vor zug gab.2 Im süddeutschen Raum war die Mög-

 1 Vgl. Myriam Greilsammer, L’envers du tableau. Mariage et ma ter nité en Flandre médiévale, 
Paris 1990, S. 89–115; David L. d’Avray, Marriage ceremonies and the church in Italy after 
1215, in: Marriage in Italy, 1300–1650, hrsg. v. Trevor Dean u. K. J. P. Lowe, Cambridge 
1998, S. 107–15.

 2 Martha C. Howell, From land to property. Commerce and marriage in northern Europe 
during the late middle ages, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 1998, S. 216–53.
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lichkeit, eine Güter  gemeinschaft zu bilden, vielerorts auf die Fahr habe be-
schränkt; Immobilien waren häufig davon aus ge nom men: Sie gal ten als eine 
den Erben verfangene Güterform, ohne deren »Urlaub« (Erlaubnis) auch sie 
nicht ver än dert oder ver äußert werden durften.

Egal, ob in Basel, Köln, Straßburg oder Douai, die Zahl der Verträge, die 
er   laubten, die in vielen Gewohnheitsrechten angelegte güterrechtliche Be-
nach teiligung der Frau aus zu balancieren, überrascht. Gleich wohl ist nicht zu 
über sehen und zu über hören, dass die Rechtspraxis im ausgehenden 15. Jahr-
hundert immer häufiger auf geweicht wurde. Immer mehr Häuser gelangten 
vor dem Bas ler Schöff engericht zum Verkauf, ohne die von Rechts wegen 
geforderte Zu  stim mung der Ehefrau eingeholt zu haben.3 Der Gerichts-
schreiber sparte im Ver tragstext eine leere Stelle aus, um ihren Namen später 
nachzutragen – was aber nie geschah. Vor dem selben Schöffen gericht wur-
den auch immer häufiger Testamente auf gesetzt, in denen Ehe   männer letzt-
willig ihren Frauen jene Güter zurück er statteten, die sie zu Lebzeiten un-
recht  mäßiger Weise an sich gerissen hatten.4 Sollte dies eine Reaktion auf die 
Pre digt sein, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts in bis lang unbekannter 
Vehemenz gegen Ehe  män ner wetterte, die eigenmächtig Ehe güter verkauf-
ten, veränderten oder ver  spiel ten? Wie dem auch sei, das schlechte Gewissen 
hatte sich im Verlauf der Zeit auf jeden Fall spürbar ver lagert: Sahen Kauf-
leute im 14. Jahr hun dert ihr Seelenheil noch wegen Zins ge schäften bedroht5, 
plagte im 15. Jahrhundert treulose Ehe männer, die die Mit gift ihrer Frau ver-
schleudert hatte, die Angst vor den Fege feuer zungen. So schließt die Matro-
ne Grielle in den KunkelEvan gelien das Kapitel zu den Ehegütern mit der 
Drohung:

»Für war, welcher man wider diß capitel thůt / ist nach seinem todt im fegfewr der 
bsen mnner volbrennenden schwebels [Schwefel] / es sey dann, das er in dieser 
welt darfur von spittel zů spittel bůß gethan hab.«6

 3 Hans-Jörg Gilomen, La prise de décision en matière d’emprunts dans les villes suisses au 
15e siècle, in: Urban Debts. Urban Government and the Market for An nuities in Western 
Europe (14th–18th centuries), hrsg. v. Marc Boone u.a. (Studies in Euro pean Urban History 
(1100–1800), Turnhout 2003, S. 127–48.

 4 Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, S. 91–102.
 5 Samuel Kline Cohn, Junior, The Cult of Remembrance and the Black Death. Six Renaissance 

Cities in Central Italy, Baltimore/London 1992, S. 259; Lawrin Armstrong, Usury, consci-
ence and public debt: Angelo Corbinelli’s testament of 1419, in: A Renaissance of Conflicts. 
Visions and Revisions of Law and Society in Italy and Spain, ed. John A. Marino u. Thomas 
Kuehn, Toronto 2004, S. 173–240.

 6 Das Kunkelevangelium (Les Évangiles des quenouilles) spricht vom Fegefeuer für böse Män-
ner: Des Kunckels odder Spinnrockens Evangelia vom Montag an biss auff Sambstag mitsampt 
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